
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Wefelscheid und Helge Schwab (FREIE WÄHLER)
– Drucksache 18/6710 –

Standortbestimmung der Familiengrundschulzentren

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/6710 – vom 19. Juni 2023 hat folgenden Wortlaut:

Das Bildungsministerium gab in einer Pressemitteilung vom 7. Juni 2023 bekannt, dass zum Schuljahr 2023/2024 die ersten Fami-
liengrundschulzentren in rheinland-pfälzischen Städten starten. Mit der Bildung von Familiengrundschulzentren sollen die schuli-
sche und familiäre Vernetzung gestärkt werden – vor allem dort, wo aufgrund der sozialen Lage besondere Unterstützung benötigt 
wird. Ausweislich TOP 12 der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Koblenzer Stadtrats vom 12. Juni 2023 
(BV/0230/2023) sollen – vorbehaltlich entsprechender Stadtratsbeschlüsse – drei Pilotkommunen an dem Pilotprojekt „Familien-
grundschulzentren als multiprofessioneller Ort in der Schule“ (FamOS) teilnehmen, nämlich die Stadt Wittlich, die Stadt Ludwigshafen 
(als Nachrücker für die Stadt Kaiserslautern) und die Stadt Koblenz.
Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung:
1. Nach welchen Kriterien werden die Standorte für das Pilotprojekt FamOS ausgewählt?
2. Warum soll das Pilotprojekt nicht mehr an drei Standorten in Rheinland-Pfalz, sondern laut Pressemitteilung vom 7. Juni 2023 nur 

noch an voraussichtlich zwei Standorten starten?
3. Wenn ja, an welchen Standorten?
4. Welche Bedarfe und herausfordernden Lagen wurden für die jeweiligen Standorte Wittlich, Ludwigshafen und Koblenz ermittelt?
5. Weisen die drei Standorte Wittlich, Ludwigshafen und Koblenz aus Sicht des Bildungsministeriums den höchsten Bedarf für das 

Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz aus?
6. Welche anderen Städte – zusätzlich zu Kaiserslautern – werden bzw. wurden bei der Standortbestimmung für die Familiengrund-

schulzentren berücksichtigt?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit angefügtem Schreiben beantwortet.
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